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erhältlich sind, unter Vorlage eines Rezeptes aus jeder Apotheke oder Drogerie Düsseldorfs
entnommen werden können, während andere Heilmittel (Bruchbänder, Brillen und
dergleichen) auf Grund einer Bescheinigung des zuständigen Armenarztes durch Vermittlung
der städtischen Armenverwaltung geliefert werden. Geburtshülfe wird durch Vermittlung
des Armenpflegers auf Antrag des Hülfsbedürftigen von jeder Hebamme auf Rechnung der

Armenverwaltung geleistet.

Auch für Begräbnis hat die Gemeinde gemäß gesetzlicher Verpflichtung zu sorgen.
Sie gewährt im Falle der Mittellosigkeit auf schriftliches Ersuchen des Armenpflegers unter
Vermittlung des Bezirksvorstehers ein freies Begräbnis einschließlich Lieferung des Sarges.

(Schluß folgt.)

Zürich. Im Auftrag und für die Akademisch-Soziale Vereinigung der Hochschule

Zürich fand vom Mai bis Juli dieses Jahres ein Kurs über moderne Armenpflege

mit besonderer Berücksichtigung der freiwilligen Armenpflege der Stadt Zürich
statt. Kursleiter war der I. Sekretär der freiwilligen und Einwohnerarmenpflege der Stadt
Zürich: Herr Dr. C. A- Schmid.

— Unter dem Vorsitz des Direktors des Armenwesens des Kantons Zürich hat am
26. Juni 1907 in Zürich eine Konferenz von Vertretern einer Anzahl Armenpflegen und
der freiwilligen und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich stattgefunden. Es wurde

vereinbart, daß die freiwillige und Einwohnerarmenpflege (Abteilung freiwillige Armenpflege)

in allen bei ihr anhängig werdenden Fällen von Unterstützung von Kantonsbürgern
nicht dringlicher Natur der zuständigen heimatlichen Armenpflege sofort Mitteilung zugehen
lasse, daß dagegen die heimatliche Armenpflege der freiwilligen Armenpflege Zürich sofort
zurückberichten solle, ob sie die Behandlung des Unterstützungsfalles selbst und allein
übernehme oder ob sie die Vermittlung und Mitwirkung der freiwilligen (und Einwohner-)
Armenpflege Zürich wünsche.

Dabei soll es die Meinung haben, daß bei gemeinschaftlicher Behandlung eines

Falles auf mündlichem oder schriftlichem Wege zwischen der heimatlichen Armenpflege und
der freiwilligen und Einwohnerarmenpflege Zürich ein Programm vereinbart werde, so

daß die Fälle stets in gegenseitigem Einverständnis behandelt werden.

Für die dringlichen Fälle der Einwohnerarmenpflege ist § 10 des Armengesetzes

maßgebend.

Art. Institut Hrelk Jinszki,
Verlag, Zürich.

Krankheitsursachen
und

Krankheitsverhntung
von Pros. H. Kaab.

Preis 50 Cts.

Für Armenpflegen.
Bei einem kinderlosen, rechtschaffenen

Landwirte fände ein schulpflichtiger Knabe
gute Unterkunft. Nähere Auskunft erteilt
A. Wild, Pfarrer, Mönchaltorf. s 139

Inserate:
Art Jnst.OrellFüßli,Verlag,Zürich.

Bei uns ist erschienen:

.„Sorget für die schwach»

sinnigen Kinder"
von Konrad Auer,

Sekundarlehror in Ichwanden.
Eine Broschüre von SS Seiien, «»-Format.

4«> Et«.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Kchneider-Kichrling.
Bei Unterzeichnetem könnte ein intelligenter

Jungling rechtschaffener Eltern den
Schneiderberuf gründlich erlernen unter
günstigen Bedingungen. Beliebiger Antritt.

A. Schwendener, Schneidermeister,
138) Buchs, Kanton St. Gallen.

Art. Institut Hrekk Atisfli,
Verlag, Zürich.

Wer die Wege der Augen
von Pros. Dr. H. Kaav.

Preis K0 Cts.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Gesucht
ein christlich gesinntes Mädchen für die

französische Schweiz, das nähen kann. Eine
Waise, die ein Heim sucht, hätte den Vorzug.

Lohn nach Nebereinkunft. Sich zu

ib'l'g.u LIiss Vouvs, Osi'nisi',
140) Val So Rui5, Kt. Neuenburg.

Buchdruckerei „Effingerhof" in Brugg.
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